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Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1229 der Beila­
gen): Bundesgesetz betreffend die Veräuße­
~!lg von Anteilsrechten des Bundes an der 
"Osterreichisches Verkehrsbüro Aktiengesell-

schaft" 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf soll der 
Bundesminister für Finanzen ermächtigt werden, 
die im alleinigen Eigentum· des Bundes stehenden 
Anteile an der Österreichisches Verkehrsbüro 
Aktiengesellschaft zur Gänze oder teilweise best­
möglich zu veräußern. 

Dieser Optimierungs auftrag impliziert im Zu­
sammenhalt mit den auch für diese Akte der 
Vermögensgebarung geltenden Zielen der Haus­
haltsführung (§ 2 BHG) die Erzielung eines 
angemessenen Verkaufserlöses sowie die Bedacht­
nahme darauf, daß die Existenz und die Weiterent­
wicklungsmöglichkeiten des Unternehmens gesi­
chert erscheinen und daß durch die mit der 
Veräußerung allenfalls verbundenen Auswirkungen 
auf die Struktur der österreichischen Fremdenver­
kehrswirtschaft die Konkurrenzfähigkeit des ge­
samten Sektors gestärkt wird. 

Eine Veräußerung der gegenständlichen Anteils­
rechte des Bundes ist im Arbeitsübereinkommen der 
beiden Regierungsparteien vom 16. Jänner 1987 
vorgesehen. 

Nach der in der Regierungsvorlage zum Aus­
druck kommenden Rechtsauffassung unterliegen 
die Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes im Sinne 
des Art. 42 Abs. 5 B-VG nie h t dem Einspruchs­
recht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie~ 
rungsvorlage in seiner Sitzung am 10. Mai 1990 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten Dr. 
D i t z, Dr. G u ger bau e r, Herben F u x und 
Dipl.-Kfm. Holger Bau er sowie der Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten Dr. 

S c h ü s sei und der Bundesmi~ister für Finanzen 
Dipl.-Kfm. La c i n a das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage in der Fassung eines Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Dr. No w 0 t ny und Dr. D i tz mit 
Mehrheit angenommen. 

Diesem Antrag war folgende Erläuterung beige­
geben: 

Erläuterung zu Artikel Ir: 

Im Zusammenhang mit den Veräußerungstrans­
aktionen könnte es sich als zweckmäßig erweisen, 
daß der Bund die im Eigentum der ÖVB AG 
stehenden Anteilsrechte der Casinos Austria AG 
(CASAG), das sind 33,237% des Grundkapitals, 
ankauft. Dies deShalb, weil hiedurch die Bestim­
mung des Wertes der ÖVB-Anteilsr~chte erleichtert 
würde. Auf Grund der dadurch erleichterten 
Bestimmbarkeit des Wertes der ÖVB-Aktien ist zu 
erwarten, daß damit auch eine Erleichterung der 
Veräußerung der ÖVB-Aktien erreicht werden 
wird. 

Der Ausschuß beschloß folgende Feststellungen: 

Der Finanzausschuß stellt fest, daß bei der 
Veräußerung der Österreichisches Verkehrsbüro­
AG-Aktien folgende Ziele und Rahmenbedingun­
gen zu beachten sind: 

1. Nach der Veräußerung soll die kontinuierliche 
und eigenständige Weiterentwicklung des 
Unternehmens mit dem Ziel der Schaffung 
eines international wettbewerbsfähigen öster­
reichischen Touristikkonzerns gewährleistet 
sein. 

2. Bei den in Betracht zu ziehenden Erwerbern 
der Anteilsrechte müssen folgende Vorausset­
zungen gegeben sein: 

Bonität 
Nachweis entsprechender Branchenkennt­
nisse und Managementressourcen 
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bindendes Kaufpreisangebot, das erforder­
lichenfalls bankmäßig besichert wird 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit hin­
sichtlich der im Rahmen der Verhandlun­
gen bekanntgewordenen Unternehmens­
daten. 

3. Aktien der Österreichisches Verkehrsbüro 
Aktiengesellschaft sollen innerhalb von drei 
Jahren an der Börse eingeführt werden. 

4. Den . Mitarbeitern soll der Erwerb von 
Anteilsrechten im Gesamtausmaß von minde­
stens 5% des Grundkapitals angeboten wer­
den. 

5. Die Mehrheit der Anteilsrechte hat 
in der Hand inländischer Unternehmen 
sowie von Unternehmen, die nicht mehr­
heitlich und auf Dauer im Eigentum von 
Gebietskörperschaften stehen, zu verblei­
ben. 

6. Die gesonderte Verwertung der im Eigentum 
der Österreichisches Verkehrsbüro Aktienge­
sellschaft stehenden Anteilsrechte an der 

Mrkvicka 
Berichterstatter 

Casinos Austria Aktiengesellschaft soll sicher­
gestellt werden. 

7. Die Teilung eines von den Erwerbern der 
Anteilsrechte anläßIich von Aktienwiederver­
käufen allenfalls erzielten Veräußerungsge­
winnes zwischen dem Wiederverkäufer und 
dem Bund sollte vorgesehen werden. 

Der Finanzausschuß stellt weiters fest, daß die 
Veräußerung der vom Bund von der Österreichi­
sches Verkehrsbüro .. AG allenfalls erworbenen 
Aktien der Casinos Austria AG unverzüglich vom 
Bundesminister für Finanzen in Angriff zu nehmen 
und im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten tunlichst noch im 
Jahre 1990 durchzuführen ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der National­
rat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z -
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. . 

Wien, 1990 05 10 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen 
über ~ie Veräußerung von Anteilsrechten an 
der "Osterreichisches Yerkehrsbüro Aktienge­
sellschaft" und die Anderung des Bundes-

finanzgesetzes 1990 getroffen werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Der Bundesminister für Finanzen wird ermäch­
tigt, die im alleinigen Eigentum des Bundes 
stehenden Anteile an der "Österreichisches Ver­
kehrsbüro Aktiengesellschaft" bestmöglich zu ver­
äußern. 

Artikel 11 

Bundesfinanzgesetz 1990 

Das Bundesfinanzgesetz 1990, BGBI. Nr. 1, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Artikel V Abs. 1 wird nach der Z 21 der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folge!Jde 
Z 22 angefügt: 

,,22. beim Voranschlagsansatz 1154093 bis zu 
einem Betrag von 177 Millionen Schilling für 
den Erwerb der im Eigentum der Österreichi­
sches Verkehrsb'üro Aktiengesellschaft ste­
henden Anteilsrechte an der Casinos Austria 
Aktiengesellschaft, 
wenn 

a) durch den Erwerb die Veräußerung der 
Anteilsrechte an der Österreichisches 
Verkehrsbüro Aktiengesellschaft erleich­
tert wird und 

b) die Bedeckung durch Mehreinnahmen 
beim Voranschlagsansatz 2163017 sicher­
gestellt werden kann." 

. 2. Im letzten Absatz wird die Z ,,21" durch ,,22" 
ersetzt. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 
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